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Schwetzinger Festspiele 2019 
 
 

 
 

Mitgliederreise 

 
 

 
© Schwetzinger SWR Festspielen 

 

 

vom 15. – 19. Mai 2019 
 

 

 
 

Die Schwetzinger SWR Festspiele, die auf Initiative des damaligen Süddeutschen Rundfunks 

im Mai 1952 erstmals als Schwetzinger Festspiele stattfanden, haben sich als ein herausragendes 

internationales Festival der klassischen Musik etabliert, das im Wesentlichen in den 

wunderschönen Räumlichkeiten des Schwetzinger Schlosses stattfindet. 

 

Das Schwetzinger Schloss mit seinem weitläufigen Park voller architektonischer Überraschungen 

und seinem berühmten Hoftheater war die Sommerresidenz der Kurpfälzischen Kurfürsten, die 

im nahen Heidelberg und später in Mannheim residierten. Vor allem der kunstsinnige Karl 

Theodor stattete Schwetzingen prunkvoll aus. Bereits als Kind musizierte Wolfgang Amadeus 

Mozart hier vor dem Kurfürsten und kehrte als erfolgreicher Komponist noch zweimal zurück, 

nicht zuletzt des ausgezeichneten Rufs wegen, den die Mannheimer Hofkapelle genoss, die in 

den Sommermonaten, wie der gesamte Hof, nach Schwetzingen übersiedelte. 

 

Kommen Sie also mit uns nach Schwetzingen und erleben Sie weltbekannte Künstler im 

außergewöhnlichen Ambiente des Mozart-Saals, des Rokokotheaters und der Orangerie des 

Schwetzinger Schlosses! 
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Mittwoch, 15. Mai Köln – Schwetzingen 
 

Fahrt mit einem modernen Reisebus von Köln nach Schwetzingen.  
 
Nach Bezug der Zimmer laden wir Sie zu einem Spaziergang durch den Schlosspark und einem Besuch 

des barocken Residenzschlosses ein. Das Schwetzinger Schloss gilt als eines der schönsten 
Barockschlösser. Im Herzen der Stadt entfaltet sich über eine Fläche von mehr als 72 ha die Schlossanlage 
mit ihrem prachtvollen Garten. Der Schlossgarten mit seinen Wasserspielen, Brunnen, den Pavillons, 
Tempeln und Skulpturen ist auf Geheiß des letzten kurpfälzischen Kurfürsten Karl Theodor (1742-99) 
errichtet worden. Eine Besonderheit an dieser Schlossanlage ist sicherlich die zwischen 1779 und 1795 von 
Nicolas de Pigage errichtete Moschee. Faszinierend ist die Kombination abendländischer und orientalischer 
Architektur.  

 
Abendessen im Hotel und Transfer zum Konzert 
 
 

➢ 18.30 Uhr Einführung 
19.30 Uhr Piotr Anderszewsksi, Klavier Schloss, Mozart-Saal 

Werke von Bach und Janácek 

 
 
Donnerstag, 16. Mai Schwetzingen – Maulbronn - Speyer 
 
Nach dem Frühstück fahren wir zunächst in südlicher Richtung in die Klosteranlage der ehemaligen 
Zisterzienserabtei Maulbronn. Das Kloster ist berühmt für seine einzigartige Kombination aus rund- und 

spitzbogiger Architektur. Auf Grund der architektonischen Stilvielfalt, seiner Fresken und der Tatsache, 
dass es die einzig vollständig erhaltene Klosteranlage nördlich der Alpen ist, wurde Kloster Maulbronn zum 
Weltkulturerbe der UNESCO ernannt.  
 
Weiter geht es nach Speyer.  Dort verbringen wir zunächst unsere Mittagspause.  
Die Stadt hat viel zu bieten: Kaiserdom und Gedächtniskirche, ein ausgeprägtes jüdisches Erbe und 
noch viel mehr. Eine Stadtführung bringt uns die schönsten und interessantesten Plätze der Stadt näher. 

Besonders beeindruckend ist der Dom. Nach etwa 30 Jahren Bauzeit war 1061 der größte Kirchenbau der 
damaligen Welt fertig. Vier Kaiser, drei Kaiserinnen und Könige aus den Häusern Habsburg, Staufen und 
Nassau sind hier begraben. Der Dom ist damit die bedeutendste Grablege des Mittelalters auf deutschem 
Boden und die größte romanische Kirche der Welt. 1981 wurde der Kirchenbau in die UNESCO-

Welterbeliste aufgenommen. 
 

Rechtzeitig sind wir zurück im Hotel in Schwetzingen. Das Abendessen im Hotel steht bereit und unser 
Transfer bringt Sie rechtzeitig zum Konzert. 
 
 

➢ 19.30 Uhr Christian Elsner, Tenor & Gerold Huber, Klavier Schloss, Mozart-Saal 
Franz Schubert: „Winterreise“ 

 

 
Freitag, 17. Mai Schwetzingen – Baden-Baden 
 
Zu jeder Jahreszeit ist Baden-Baden eine wunderschöne Stadt, die viel Atmosphäre hat. Doch besonders 
im Mai entfalten die zahlreichen Parkanlagen ihren besonderen Reiz. Während eines Stadtrundganges 
erfahren Sie Interessantes und Faszinierendes über diese Stadt, die über Jahrhunderte den Adel Europas 
anzog und bekannte Künstlerpersönlichkeiten beherbergte. 

 
Nutzen Sie die Mittagspause zu einem Bummel durch die sehenswerte Innenstadt oder genießen Sie die 

eine oder andere badische Spezialität in einem der zahlreichen Restaurants. 
 
Anschließend möchten wir mit Ihnen das Museum Frieder Burda aufsuchen. Der lichtdurchflutete 
Museumsbau des Stararchitekten Richard Meier beherbergt seit 2004 die auf die Klassische Moderne, sowie 

auf zeitgenössische Kunst, konzentrierte Sammlung des ehemaligen Verlegers. Uns interessiert sowohl die 
ständige Ausstellung als auch die aktuelle Sonderausstellung „Centre Pompidou – Frieder Burda“, 
die uns während einer Führung nähergebracht wird. 
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Zurückgekehrt ins Hotel, erwartet uns wieder ein Abendessen, bevor wir ins Schloss fahren. 
 

 
➢ 18.00 Uhr Einführung 

19.00 Uhr L’isle déserte (Konzertane Aufführung) Schloss, Rokokotheater 

Opéra comique von Franz Ignaz Beck 
La Stagione Frankfurt 
Michael Schneider, Musikalische Leitung 
Ana Maria Labin, Sopran 
Theodore Browne, Tenor 
Samantha Gaul, Sopran 
Fabian Kelly, Tenor 

 
 

Samstag, 18. Mai Schwetzingen – Heidelberg 
 
Nicht weit von Schwetzingen entfernt ist Heidelberg. Das weltberühmte Schloss, Deutschlands älteste 
Universität, die geschichtsträchtigen Altstadtgassen und die traumhafte Lage am Neckar haben 

Heidelberg weltbekannt gemacht.  

 
Fünf Jahrhunderte lang haben im Heidelberger Schloss die Kurfürsten von der Pfalz residiert. Im 
dreißigjährigen Krieg wurde die Anlage zerstört und nie wieder aufgebaut. Die großartige Ruine inmitten 
des grünen Berghanges erlebte jedoch seit der Romantik eine zweite Blüte als eine der bekanntesten 
Schlossruinen Europas. Während einer Stadtrundfahrt/-rundgang und einer Besichtigung des Schlosses 
verstehen wir, warum Heidelberg zu Recht zu den schönsten Städten Deutschlands zählt. 

 
Aber auch der Neckar prägt das Stadtbild und ist die pulsierende Lebensader mitten in Heidelberg. Am 
Nachmittag besteigen wir ein Ausflugsschiff und fahren entlang trutziger Burgen bis Neckargemünd, wo 
Sie unser Bus wieder abholen wird.  
 
Wir erreichen Schwetzingen am späten Nachmittag. Ein gemeinsames Spargelessen – der 
Schwetzinger Spargel wird landesweit gerühmt - in einem ausgesuchten Restaurant rundet diesen Tag 

und den letzten gemeinsamen Abend ab, bevor Sie im Schloss ein weiteres Konzert genießen. 
 
 

➢ 21.30 Uhr The Wind Rose Schloss, Orangerie 

Hirundo Maris 
Arianna Savall, Petter Udland Johansen, Sveinung Lilleheier, 

Miquel Angel Cordero & David Mayoral 
Lieder über Meere und Ozeane, über Seefahrer und Reisende 
durch verschiedene Länder und mehrere Jahrhunderte 

 
 
Sonntag, 19. Mai Schwetzingen - Köln 
 

Am Vormittag erwartet Sie ein letztes Konzert im Schwetzinger Schloss. 
 
 

➢ 11.00 Uhr Artemis Quartett Schloss, Rokokotheater 
Werke von Smetana, Brahms und Berg 
 
 

Nach einer freien Mittagspause verlassen wir Schwetzingen und fahren zurück nach Köln; Ankunft am 
Nachmittag. 

 

 
Unser Hotel in Schwetzingen: 
 

ACHAT Comfort Hotel*** 
 
Unmittelbar am Schlossgarten gelegen bietet dieses Hotel den idealen Ausgangspunkt für unsere 
Aufführungen und die Ausflüge in die Umgebung. Es ist äußerst zentral und dennoch ruhig gelegen. 
 

Das Hotel verfügt über das Restaurant „No. 6 Steaks & More“; hier erhalten Sie Steaks und eine Auswahl 
an saisonalen und regionalen Tagesspezialitäten. Es gibt eine Lobbybar und eine moderne Sauna. 
 

Die Zimmer sind modern eingerichtet und verfügen alle über Kabel-TV, WLAN. 
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Reisepreis pro Person 
 

Unterbringung im Doppelzimmer  € 964,00 
Einzelzimmerzuschlag  € 130,00 
 

Zuzüglich Eintrittsgelder für die Konzerte: 
 
15.05.19 Piotr Anderszewski 1. Kat. € 78,00 2. Kat. € 60,00 
16.05.19 Christian Elsner  1. Kat. € 64,00 2. Kat. € 45,00 
17.05.19 L’isle déserte  1. Kat. € 88,00  2. Kat. € 68,00 3. Kat. € 40,00 
18.05.19 The Wind Rose  1. Kat. € 35,00 2. Kat. € 25,00 
19.05.19 Artemis Quartett  1. Kat. € 68,00 2. Kat. € 54,00 3. Kat. € 40,00 

 
 
Unsere Leistungen: 
 

➢ Fahrt mit einem modernen Reisebus (Sitzabstand 83 cm) von Köln nach Schwetzingen und zurück 
➢ 4 Übernachtungen im Hotel Achat*** o. ä. 

➢ Frühstück an allen Tagen  

➢ 3 Abendessen im Hotel in Rahmen einer Halbpension 
➢ 1 Abendessen (Spargelessen) in einem ausgesuchten Restaurant 
➢ Besichtigungsprogramm für Schwetzingen, Maulbronn, Speyer, Baden-Baden und Heidelberg inkl. 

Eintrittsgelder und Führungskosten  
➢ Örtliche Führer, wo erforderlich und vorgeschrieben 
➢ Ttransfer vom Hotel zu den Festspielstätten und zurück nach Vereinbarung und Absprache 

➢ Organisatorische Betreuung der Teilnehmer ab und bis Köln durch  
FIRST REISEBÜRO H. KREUZNER GMBH 

 
 
Mindestteilnehmerzahl 18 / Höchstteilnehmerzahl 30 
Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl kann ein Rücktritt durch den Veranstalter bis zum 1. April 2019 erfolgen. 
 
 

Um Ihnen und anderen Mitreisenden Planungssicherheit zu geben,  

bitten wir um Ihre Anmeldung bis spätestens 31. Januar 2019. 
 
 
Die Konzertkarten der Schwetzinger Festspiele sind nicht Bestandteil der Pauschalreise und daher nicht erstattungsfähig. 
 
Hinweis zu Konzerten: 
Die o. a. Konzertbeiträge sind bei Drucklegung vorgesehen – wir können kurzfristige Änderungen nicht ausschließen 
und sind für diese nicht verantwortlich. Dies gilt sowohl für die Inhalte als auch die Abfolge. Sollten zeitliche 
Änderungen der Konzerte eine Anpassung des kulturellen Programms erfordern, so werden wir dies entsprechend 
berücksichtigen. 
 
Hinweis zur Mobilität und Fitnessanforderung:  
Der Laufanteil ist gering bis mittel. Es werden täglich Strecken zu Fuß zurückgelegt. Die gesamte durchschnittliche 
Gehzeit pro Tag liegt zwischen zwei und vier Stunden. Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität bedingt 
geeignet. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie sich unsicher sind. 
 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den vereinbarten Reisepreis im Fall einer Erhöhung oder Senkung der 
Beförderungskosten oder Abgaben für bestimmte Leistungen, wie z. b. Touristenabgaben zu ändern.  
 
Sollte es erforderlich sein, so behalten wir uns vor, aus organisatorisch zwingenden Gründen die Abfolge der Reise zu 
ändern. 
 
Thematische Ausarbeitung: 
FIRST REISEBÜRO H. Kreuzner GmbH und Freunde und Förderer der Hochschule für Musik und Tanz Köln. 
 
 

Veranstalter und organisatorische Durchführung der Reise: 
 

REISEBÜRO H. Kreuzner GmbH (FIRST REISEBÜRO) • Komödienstr. 41 • 50667 Köln 
Tel.: 0221 20 20 10 • Fax: 0221 2020-129 
E-Mail: koeln3@first-reisebuero.de • www.first-reisebuero.de/koeln3 
Geschäftsführer: Hans Kreuzner/Barbara Streit • Handelsregister HRB 12955 

 
Es gelten die in der Anlage beigefügten Reisebedingungen des Veranstalters.  

http://www.first-reisebuero.de/koeln3
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Verbindliche Reiseanmeldung 
 

Schwetzinger Festspiele 2019 „Neuland“ 

15. – 19. Mai 2019 

 
Bitte einsenden an: Anmeldeschluss: 31. Januar 2019 
 

FIRST REISEBÜRO H. KREUZNER GMBH 
Komödienstr. 41 
50667 Köln Fax: 0221 2020-129 
 

1. Teilnehmer*:  ____________________________________________________________________  

2. Teilnehmer*:  ____________________________________________________________________  

* Vor- und Nachname bitte wie im Pass/Personalausweis angeben!  

 

Geburtsdatum Teilnehmer 1:  ____________________  Teilnehmer 2:  ______________________  
 
Straße:  _________________________________________________________________________  
 

Ort:  _________________________________________________________________________  
 
Telefon:  _______________________________  Mobil: _______________________________  
 
E-Mail:  _________________________________________________________________________  
 

Unterbringung im Doppelzimmer ☐ Unterbringung im Einzelzimmer ☐ 

 
 
Besondere Wünsche:  _______________________________________________________________  

 
Konzerte: 
15.05.19 Piotr Anderszewski 1. Kat. € 78,00 ☐ 2. Kat. € 60,00 ☐ 

16.05.19 Christian Elsner  1. Kat. € 64,00 ☐ 2. Kat. € 45,00 ☐ 

17.05.19 L’isle déserte  1. Kat. € 88,00 ☐ 2. Kat. € 68,00 ☐ 3. Kat. € 40,00 ☐ 

18.05.19 The Wind Rose  1. Kat. € 35,00 ☐ 2. Kat. € 25,00 ☐ 

19.05.19 Artemis Quartett  1. Kat. € 68,00 ☐ 2. Kat. € 54,00 ☐ 3. Kat. € 40,00 ☐ 

 
Ich/wir wünsche(n) ein Reiserücktrittskosten-Versicherung ja ☐ nein ☐ 

Prämie ab € 45,00 ohne Selbstbehalt  
(vorbehaltlich Preiserhöhung durch den Versicherer) 

 
Zusendung der Reisebestätigung und der Rechnungen per E-Mail? ja ☐ nein ☐ 

 
Ich/wir sind damit einverstanden, dass mein/unsere Name(n) auf der Teilnehmerliste erscheint(en)  ja ☐ nein ☐ 

 
Das „Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a BGB“ sowie das Informationsblatt 
„Vorvertragliche Informationen Ihres Reiseveranstalters zu Ihrer Pauschalreise“, die Bestandteile dieser Ausschreibung 

sind, habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. 
 

 ___________________________________   _____________________________________  
Ort, Datum  Unterschrift 
 
Hiermit bestätige ich die verbindliche Anmeldung für alle von mir aufgeführten Personen mit meiner Unterschrift. Ich 
erkenne zugleich für alle angemeldeten Reiseteilnehmer, die Reisebedingungen des Veranstalters, die 
Beförderungsbedingungen der beteiligten Verkehrsträger, sowie die Beherbergungsbedingungen der Hotels an. 
 

 ___________________________________   _____________________________________  
Ort, Datum  Unterschrift 
 
Zusammen mit der Reisebestätigung wird eine Anzahlung von € 200,00 pro Person zuzüglich Kosten der 
Konzertkarten fällig. Die Rechnung für die Restzahlung erhalten Sie 4 Wochen vor Reisebeginn. Überweisen 
Sie den Betrag bitte nach Erhalt der Rechnung (Kennwort „Schwetzinger Festspiele 2019 - 27097“). 



 

FIRST REISEBÜRO H. KREUZNER GMBH • Komödienstr. 41 • 50667 Köln 
Tel.: 0221 20 20 10 • Fax: 0221 2020-129  

E-Mail: Koeln3@first-reisebuero.de • www.first-reisebuero.de/koeln3 

Vorvertragliche Informationen Ihres Reiseveranstalters zu Ihrer Pauschalreise: 
 

Schwetzinger Festspiele 2019 „Neuland“ 

15. - 19. Mai 2019 
 

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. 
 

Reisepreis pro Person 
Unterbringung im Doppelzimmer  € 964,00 
Einzelzimmerzuschlag  € 130,00 

 

Zuzüglich Eintrittsgelder für die Konzerte: 
15.05.19 Piotr Anderszewski 1. Kat. € 78,00 2. Kat. € 60,00 
16.05.19 Christian Elsner  1. Kat. € 64,00 2. Kat. € 45,00 
17.05.19 L’isle déserte  1. Kat. € 88,00  2. Kat. € 68,00 3. Kat. € 40,00 
18.05.19 The Wind Rose  1. Kat. € 35,00 2. Kat. € 25,00 
19.05.19 Artemis Quartett  1. Kat. € 68,00 2. Kat. € 54,00 3. Kat. € 40,00 
 
Unsere Leistungen: 

➢ Fahrt mit einem modernen Reisebus (Sitzabstand 83 cm) von Köln nach Schwetzingen und zurück 
➢ 4 Übernachtungen im Hotel Achat*** o. ä. 
➢ Frühstück an allen Tagen  
➢ 3 Abendessen im Hotel in Rahmen einer Halbpension 
➢ 1 Abendessen (Spargelessen) in einem ausgesuchten Restaurant 
➢ Besichtigungsprogramm für Schwetzingen, Maulbronn, Speyer, Baden-Baden und Heidelberg inkl. 

Eintrittsgelder und Führungskosten  
➢ Örtliche Führer, wo erforderlich und vorgeschrieben 
➢ Shuttletransfer vom Hotel zu den Festspielstätten und zurück nach Vereinbarung und Absprache 
➢ Organisatorische Betreuung der Teilnehmer ab und bis Köln durch  

FIRST REISEBÜRO H. KREUZNER GMBH 
 

Mindestteilnehmerzahl 18 / Höchstteilnehmerzahl 30 
Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl kann ein Rücktritt durch den Veranstalter bis zum 1. April 2019 erfolgen. 
 

• Für diese Reise ist ein gültiger Personalausweis oder Reisepass erforderlich. 
 

• Die Konzertkarten der Schwetzinger Festspiele sind nicht Bestandteil der Pauschalreise und daher nicht 
erstattungsfähig. 

 

• Hinweis zu Konzerten: Die o. a. Konzertbeiträge sind bei Drucklegung vorgesehen – wir können kurzfristige 
Änderungen nicht ausschließen und sind für diese nicht verantwortlich. Dies gilt sowohl für die Inhalte als auch die 
Abfolge. Sollten zeitliche Änderungen der Konzerte eine Anpassung des kulturellen Programms erfordern, so werden 
wir dies entsprechend berücksichtigen. 

 

• Hinweis zur Mobilität und Fitnessanforderung: Der Laufanteil ist gering bis mittel. Es werden täglich Strecken zu Fuß 
zurückgelegt. Die durchschnittliche Gehzeit pro Tag liegt zwischen zwei und vier Stunden. Diese Reise ist für 
Personen mit eingeschränkter Mobilität bedingt geeignet. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie unsicher 
sind. 

 

• Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den vereinbarten Reisepreis im Fall einer Erhöhung oder Senkung der 
Beförderungskosten oder Abgaben für bestimmte Leistungen, wie z. b. Touristenabgaben zu ändern. Sollte es 
erforderlich sein, so behalten wir uns vor, aus organisatorisch zwingenden Gründen die Abfolge der Reise zu ändern. 

 

• Thematische Ausarbeitung: FIRST REISEBÜRO H. Kreuzner GmbH und Freunde und Förderer der Hochschule für 
Musik und Tanz Köln. 

 

• Bei der Ihnen angebotenen Reise handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU). Im Fall der 
Insolvenz des Reiseveranstalters werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters nach 
Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung 
der Reisenden gewährleistet. Reisebüro H. Kreuzner GmbH hat eine Insolvenzabsicherung mit R + V Allgemeine 
Versicherung AG Niederlassung Deutschland abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung  
R + V Allgemeine Versicherung AG Niederlassung Deutschland 

Raiffeisenplatz 1 
DE 65189 Wiesbaden 
Telefon: 0611 / 533 5859 und Telefax: 0611 / 533 4500) 
kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von Reisebüro H. Kreuzner GmbH verweigert werden. 

 

• Es gelten die in der Anlage beigefügten Reisebedingungen des Veranstalters. 
 

 
Veranstalter der Reise: 
REISEBÜRO H. Kreuzner GmbH (FIRST REISEBÜRO) • Komödienstr. 41 • 50667 Köln 
Tel.: 0221 20 20 10 • Fax: 0221 2020-129 
E-Mail: koeln3@first-reisebuero.de • www.first-reisebuero.de/koeln3 
Geschäftsführer: Hans Kreuzner/Barbara Streit • Handelsregister HRB 12955 

http://www.first-reisebuero.de/koeln3
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Allgemeine Reisebedingungen für Pauschalreise „Schwetzinger Festspiele „Neuland“ vom 15. – 19. Mai 2019“ 

 
1 Geltung 

1.1 Die nachstehenden Allgemeinen Reisebedingungen (ARB) gelten für Reiseverträge, die ab dem 01.07.2018 abgeschlossen werden. 
1.2 Sie gelten in Ergänzung zu den gesetzlichen Bestimmungen in den §§ 651a BGB bis 651y BGB und in Art. 250 und Art. 252 EGBGB für 

Pauschalreisen des im Abspann benannten Reiseveranstalters. 
1.3 Diese ARB werden Ihnen (fortan auch „Kunde“ oder „Reisender“ genannt) vor einer Buchung übermittelt und zur Verfügung gestellt.  
1.4 Ein Vertragsschluss steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass Sie für sich und die von Ihnen angemeldeten Reiseteilnehmer die 

Geltung dieser ARB anerkennen und durch Nichtwidersprechen genehmigen. 
1.5 Diese ARB gelten nicht für vermittelte Einzelleistungen und Reiseleistungen im Sinne von § 651a Abs. 4 BGB, die keine Pauschalreise 

darstellen, sowie für die Vermittlung verbundener Reiseleistungen im Sinne des § 651w BGB. 
1.6 Für Geschäftsreisen gelten diese ARB nur soweit, als diesen kein Rahmenvertrag über die Organisation von Geschäftsreisen zugrunde 

liegt. 
 

2 Abschluss des Pauschalreisevertrages 
2.1 Mit Ihrer Reiseanmeldung bieten Sie dem Reiseveranstalter den Abschluss des Pauschalreisevertrages verbindlich an. Grundlage dieses 

Angebotes ist die Reiseausschreibung (Leistungsbeschreibung) und die ergänzenden Informationen des Reiseveranstalters für die 
jeweilige Reise, soweit Ihnen diese bei Buchung vorliegen. Der Pauschalreisevertrag kommt mit dem Zugang der Annahmeerklärung 
des Reiseveranstalters zustande. Diese bedarf keiner bestimmten Form. 

2.2 Als Anmelder haben Sie für alle Vertragsverpflichtungen von Reisenden, für die Sie die Buchung vornehmen, wie für Ihre eigenen 
einzustehen, soweit Sie diese Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen haben. 

2.3 Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss erhalten Sie eine Bestätigung des Vertrages (Reisebestätigung), die alle wesentlichen 
Angaben über die von Ihnen gebuchten Reiseleistungen enthält. Bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Parteien, vor allem im 
Reisebüro, ist diese in Papierform zu übergeben, ansonsten, insbesondere im elektronischen Geschäftsverkehr, reicht die 
Übermittlung auf einem dauerhaften elektronischen Datenträger. 

2.4 Weicht die Bestätigung von Ihrer Anmeldung ab, ist der Reiseveranstalter an das neue Angebot 2 Tage gebunden. Der Vertrag kommt 
auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, soweit der Reiseveranstalter bezüglich des neuen Angebots auf die Änderung 
hingewiesen und seine vorvertraglichen Informationspflichten erfüllt hat und der Kunde innerhalb der Bindungsfrist dem 
Reiseveranstalter die Annahme durch ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung erklärt. 

2.5 Die vom Reiseveranstalter gegebenen vorvertraglichen Informationen über wesentliche Eigenschaften der Reiseleistungen, den 
Reisepreis und alle zusätzlichen Kosten, die Zahlungsmodalitäten, die Mindestteilnehmerzahl und die Stornopauschalen gemäß Art. 
250 § 3 Nrn. 1, 3 bis 5 und 7 EGBGB (nachstehend Ziffer 9) werden nur dann nicht Bestandteil des Pauschalreisevertrages, wenn dies 
zwischen den Parteien ausdrücklich vereinbart wird. 

2.6 Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß §§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB bei Pauschalreiseverträgen nach § 651a und § 
651c BGB, die im Fernabsatz (Brief, Telefon, Telekopie, E-Mail, SMS, Rundfunk, Telemedien, Onlinedienste) abgeschlossen werden, 
kein Widerrufsrecht besteht. In diesen Fällen bestehen lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte, insbesondere das 
Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB (siehe dazu auch Ziffer 8.).  

 Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn der Vertrag über Reiseleistungen nach § 651a BGB außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossen worden ist, es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende 
Bestellung des Verbrauchers geführt worden. In diesem Fall besteht kein Widerrufsrecht. 

 
3 Bezahlung und Sicherungsschein 

3.1  Zur Absicherung gezahlter Kundengelder hat der Reiseveranstalter einen Kundengeldabsicherungsvertrag abgeschlossen. Hierdurch ist für 
den Fall der Zahlungsunfähigkeit oder der Insolvenz nach § 651r BGB iVm. Art. 252 EGBGB sichergestellt, dass dem Kunden, sofern 
Reiseleistungen deswegen ausfallen, der gezahlte Reisepreis und etwaig notwendige Aufwendungen erstattet werden, die für die 
vertraglich vereinbarte Rückreise, z.B. einen Bus-, Flug- oder Fährtransfer, anfallen. Der Kunde hat in diesen Fällen bei Vorlage des 
Sicherungsscheins einen unmittelbaren Anspruch gegen die im Sicherungsschein mit Kontaktdaten benannte Versicherungsgesellschaft, 
die mit der Schadenregulierung und der Verwaltung der Insolvenzversicherung betraut ist. Ein Sicherungsschein wird dem Kunden 
zusammen mit der Bestätigung des Vertrages (Reisebestätigung) ausgehändigt. Darüber hinaus ergeben sich aus der Reisebestätigung die 
Beträge für Vorauszahlungen (Anzahlungen) und Restzahlungen sowie gegebenenfalls für Stornierungen. 

3.2 Bei Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung der Bestätigung nebst Sicherungsschein eine Vorauszahlung in Höhe von 20 % des 
Gesamtpreises fällig. Prämien für Reiseversicherungen werden in voller Höhe zusammen mit der Vorauszahlung fällig. 

3.3 Eintrittskarten für sportliche oder kulturelle Veranstaltungen, insbesondere Theater-, Opern- und Musicalkarten, einschließlich 
etwaiger Vorverkaufs- oder Systemgebühren sind mit Reservierung, spätestens jedoch mit Ausstellung, sofort zur Zahlung fällig. Sie 
sind bei Nichtinanspruchnahme grundsätzlich nicht erstattungsfähig.  

3.4  Der restliche Reisepreis wird 30 Tage vor Reiseantritt fällig und zahlbar, soweit feststeht, dass die Reise wie in der Reisebestätigung 
ausgewiesen durchgeführt wird und die Reiseunterlagen zur Abholung bereit liegen. Sollen die Reiseunterlagen dem Kunden 
vereinbarungsgemäß zugesandt werden, muss zuvor der Gesamtreisepreis bezahlt oder dessen Bezahlung durch den Kunden in 
geeigneter Weise sichergestellt sein. 

3.5  Die Gebühren im Falle einer Stornierung (vgl. Ziffer 9) sowie Bearbeitungs- und Umbuchungsgebühren (vgl. Ziffer 10) werden jeweils 
sofort fällig. 

3.6  Der Kunde kann Zahlungen auch mit einer Kreditkarte leisten. Der Reiseveranstalter (ggf. der Reisevermittler) benötigt hierzu die 
Adresse des Kunden oder ggf. die Adresse des Empfängers der Reiseunterlagen sowie das Einverständnis des Kunden zur Abbuchung 
von der Kreditkarte. Der Kunde kann bis 30 Tage vor Reiseantritt auch per Überweisung bezahlen. Der Reiseveranstalter benötigt dafür 
den Vor- und Zunamen, die vollständige Adresse, die Telefonnummer und ggfs. die E-Mail-Adresse des Kunden.   

3.7 Bei der Buchung über einen Reisevermittler können Zahlungen auf den Reisepreis auch an den Reisevermittler geleistet werden, wenn 
dem Kunden von jenem Reisevermittler eine Bestätigung des Vertrages zur Verfügung gestellt wurde und die Annahme von Zahlungen 
durch diesen Reisevermittler nicht in hervorgehobener Form gegenüber dem Kunden ausgeschlossen wurde. 

3.8 Änderungen der vereinbarten Zahlungsart können nur bis 35 Tage vor Reiseantritt und nur für noch offenstehende Zahlungen 
vorgenommen werden.  
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3.9 Sollten dem Kunden die Reiseunterlagen nicht bis spätestens 4 Tage vor Reiseantritt zugegangen sein, soll der Kunden dies sodann 
umgehend dem Reiseveranstalter oder dem Reisevermittler anzeigen. Dem Kunden wird in seinem eigenen Interesse empfohlen, den 
Reiseplan nach Erhalt sorgsam zu überprüfen. 

3.10 Werden fällige Zahlungen nicht oder nicht vollständig geleistet und zahlt der Kunde auch nach Mahnung mit Nachfristsetzung nicht, 
kann der Reiseveranstalter von dem jeweiligen Vertrag zurücktreten, es sei denn, dass bereits zu diesem Zeitpunkt ein Reisemangel 
vorliegt. Der Reiseveranstalter kann bei Rücktritt vom Reisevertrag im Sinne des vorherigen Satzes als Entschädigung vom Kunden 
Rücktrittsgebühren entsprechend Ziffer 9.4 verlangen. Wenn der Kunde Zahlungen trotz Fälligkeit nicht leisten, behält sich der 
Reiseveranstalter zudem vor, für die zweite und jede weitere Mahnung eine Mahnkostenpauschale von 2,50 EUR zu erheben. Der 
Nachweis nicht entstandener oder wesentlich niedrigerer Kosten bleibt dem Kunden unbenommen. 

3.11 Kosten für Nebenleistungen wie die Besorgung von Visa etc. sind, soweit nicht ausdrücklich vermerkt, nicht im Reisepreis  
enthalten. Falls solche Kosten entstehen, hat der Kunde diese gesondert zu zahlen. 

 
4 Kinderermäßigungen 

4.1 Für etwaige Kinderermäßigungen ist das Kindesalter bei Reiseantritt maßgeblich. In aller Regel sind etwaige Kinderermäßigungen 
individuell beim Reiseveranstalter anzufragen. 

4.2 Unabhängig davon sind jedes mitreisende Kind und dessen Alter bei der Buchung anzugeben. Bei falschen Altersangaben ist der 
Reiseveranstalter berechtigt, darauf beruhende Differenzen zum korrekten Reisepreis zuzüglich einer pauschalen Bearbeitungsgebühr 
von 50 EUR nach zu erheben. Der Nachweis nicht entstandener oder wesentlich niedrigerer Bearbeitungskosten bleibt dem Kunden 
unbenommen. 

4.3 Kinder unter 2 Jahren werden bei Charterflügen im Rahmen von Pauschalarrangements ohne Anspruch auf einen Sitzplatz im Flugzeug 
unentgeltlich befördert, sofern je Kind eine erwachsene Begleitperson mitreist. Im Rahmen von Pauschalarrangements mit 
Linienflugbeförderung werden für Kinder unter 2 Jahren die Kosten des Leistungsträgers (der Airline) weiterbelastet, ohne Anspruch 
auf einen eigenen Sitzplatz.  
  

5 Sonderwünsche, individuelle Reisegestaltung 
5.1 Bei der Buchung über einen Reisevermittler darf dieser Sonderwünsche des Kunden nur entgegennehmen, wenn diese als 

unverbindlich bezeichnet werden. Der Reiseveranstalter bemüht sich, dem Wunsch des Kunden nach Sonderleistungen, die nicht 
ausgeschrieben sind, bspw. benachbarte Zimmer oder Zimmer in bestimmter Lage, nach Möglichkeit zu entsprechen. Ein 
Reisevermittler ist aber weder vor noch nach Abschluss des Reisevertrages berechtigt, ohne schriftliche Bestätigung des 
Reiseveranstalters von Leistungsbeschreibungen bzw. bereits abgeschlossenen Reiseverträgen abweichende Zusagen zu geben oder 
Vereinbarungen zu treffen, soweit ein Reisevermittler hierzu nicht gesondert bevollmächtigt ist. 

5.2 Innerhalb einer Wohneinheit können nur identische Verpflegungsleistungen gebucht werden. Dies gilt auch für mitreisende Kinder. 
5.3 Für die Bearbeitung individueller, von der jeweiligen Leistungsbeschreibung abweichender Reisen wird eine Gebühr von maximal 50 

EUR pro Reisenden und Woche erhoben.  
5.4 Bei von Reisenden im Zielgebiet gewünschten Flug- und/oder Hotelumbuchungen behält der Reiseveranstalter sich zusätzlich zu den 

gegebenenfalls entstehenden Mehrkosten die Erhebung einer angemessenen Bearbeitungsgebühr pro Person vor.  
5.5 Die Mitnahme von Haustieren ist nur in den Fällen gestattet, in denen die Leistungsbeschreibung dies ausdrücklich zulässt. 

  
6 Flugbeförderung 

6.1 Der Reiseveranstalter ist gemäß der Verordnung (EG) 2111/2005 vom 14.12.2005 verpflichtet, Fluggäste bei Buchung über die Identität 
der/des ausführenden Luftfahrtunternehmen(s) zu unterrichten. Steht ein ausführendes Luftfahrtunternehmen bei Buchung noch 
nicht fest, wird der Kunde insoweit zunächst über die Identität der/des wahrscheinlich ausführenden Luftfahrtunternehmen(s) 
unterrichtet. Sobald die Identität endgültig feststeht, wird der Kunde entsprechend unterrichtet. Im Falle eines Wechsels des 
ausführenden Luftfahrtunternehmens nach Buchung wird der Kunde über den Wechsel so rasch wie möglich unterrichtet.  

6.2 Die Liste von Luftfahrtunternehmen, die in der EU einer Betriebsuntersagung unterliegen (so genannte „gemeinschaftliche Liste“) ist 
als pdf-Datei über das Internet unter http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_de.htm in ihrer jeweils aktuellen Fassung abrufbar. 

6.3 Der Reiseveranstalter weist darauf hin, dass es bei Direktflügen aus flug- und programmtechnischen Gründen zu Zwischenlandungen 
kommen kann.  

6.4 Es wird dringend empfohlen, Geld, Wertgegenstände, technische Geräte und Medikamente ausschließlich im Handgepäck zu 
mitzuführen. 
 

7 Leistungsänderungen 
7.1  Vor Vertragsschluss kann der Reiseveranstalter jederzeit eine Änderung der Leistungsbeschreibungen vornehmen, über die der Kunde 

vor Buchung selbstverständlich informiert wird. 
7.2 Änderungen wesentlicher Reiseleistungen gegenüber dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsschluss und vor 

Reisebeginn notwendig werden und vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, 
soweit sie nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Eventuelle 
Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, insbesondere soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. 

7.3    Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund 
auf einem dauerhaften Datenträger zu informieren. Gegebenenfalls wird er dem Kunden eine unentgeltliche Umbuchung oder einen 
unentgeltlichen Rücktritt anbieten.  

7.4 Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigenschaft der Reiseleistung oder der Abweichung von besonderen Vorgaben 
des Kunden, die Inhalt des Pauschalreisevertrages geworden sind, ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer vom Reiseveranstalter 
gleichzeitig mit Mitteilung der Änderung gesetzten angemessenen Frist entweder die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich vom 
Pauschalreisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer Ersatzreise zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter dem Kunden 
eine solche Reise angeboten hat. Der Kunde hat die Wahl, entweder der Vertragsänderung zuzustimmen, die Teilnahme an einer 
Ersatzreise zu verlangen, sofern ihm eine solche angeboten wurde, unentgeltlich vom Vertrag zurückzutreten oder nicht zu reagieren. 
Wenn der Kunde gegenüber dem Reiseveranstalter nicht oder nicht innerhalb der gesetzten Frist reagiert, gilt die mitgeteilte Änderung 
als angenommen. Hierauf ist der Kunde in der Erklärung gemäß Ziffer 7.3. in klarer, verständlicher und hervorgehobener Weise 
hinzuweisen.  

7.5 Bei Schiffsreisen entscheidet über notwendig werdende Änderungen der Fahrtzeit und/oder der Routen, etwa aus Sicherheits- oder 
Witterungsgründen, allein der Kapitän. 

  

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_de.htm
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7.6 Der Reiseveranstalter behält sich bei Busreisen vor, dass in der Leistungsbeschreibung benannte Beförderungsunternehmen vor 
Reisebeginn zu ändern soweit dies im Vertrag vorgesehen und die Änderung nicht erheblich ist und nicht den Gesamtzuschnitt der 
Reise beeinträchtigt.  

7.7  Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Hatte der 
Reiseveranstalter für die Durchführung der geänderten Reise bzw. Ersatzreise bei gleichwertiger Beschaffenheit geringere Kosten, ist 
dem Kunden der Differenzbetrag entsprechend § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten. 

   
8 Preisänderungen 

8.1 Eine Erhöhung des Reisepreises kann der Reiseveranstalter einseitig nur verlangen, soweit der Vertrag dies nach Maßgabe der §§ 651f, 
651g BGB und aufgrund nachstehender Bestimmungen vorsieht. Eine Preiserhöhung kann sich aus einer nach Vertragsschluss 
erfolgten Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen aufgrund höherer Kosten für Treibstoff oder andere Energieträger, 
aus der Erhöhung von Steuern und sonstiger Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen, wie Touristenabgaben, Hafen- oder 
Flughafengebühren sowie aus einer Änderung der für die betreffenden Pauschalreise geltenden Wechselkurse ergeben. 

8.2 Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann der Reiseveranstalter den Erhöhungsbetrag verlangen. In anderen Fällen werden 
die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel geforderten zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der 
Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Der sich so ergebende Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann vom 
Reiseveranstalter verlangt werden. Bei einer Erhöhung von Abgaben, Hafen- oder Flughafengebühren kann der Reisepreis um den 
entsprechenden anteiligen Betrag heraufgesetzt werden. Bei einer Erhöhung der Wechselkurse kann der Reisepreis in dem Umfang 
erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für den Reiseveranstalter verteuert hat. 

8.3 Preiserhöhungen sind nur zulässig, soweit der Reiseveranstalter den Kunden auf einem dauerhaften Datenträger klar und verständlich 
über die Preiserhöhung und deren Gründe unterrichtet hat und hierbei die Berechnung der Preiserhöhung mitteilt. Eine Preiserhöhung 
ist nur zulässig, wenn die Unterrichtung des Kunden nicht später als 20 Tage vor Reisebeginn erfolgt. 

8.4 Soweit der Reisevertrag eine Erhöhung des Reisepreises vorsieht, kann der Kunde vom Reiseveranstalter eine Senkung des 
Reisepreises verlangen, wenn und soweit sich die Preise, Abgaben oder Wechselkurse nach Ziffer 8.1 nach Vertragsschluss und vor 
Reisebeginn geändert haben und dies zu niedrigeren Kosten für den Reiseveranstalter führt. Hat der Kunde mehr als den hiernach 
geschuldeten Betrag gezahlt, ist der Mehrbetrag vom Reiseveranstalter zu erstatten. Der Reiseveranstalter kann jedoch von dem zu 
erstattenden Mehrbetrag die tatsächlich entstandenen Verwaltungsausgaben abziehen, die auf Verlangen des Kunden der Höhe nach 
nachzuweisen sind. 

8.5 Übersteigt die vorbehaltene Preiserhöhung 8 % des Reisepreises, ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer vom Reiseveranstalter 
gleichzeitig mit der Mitteilung der Preiserhöhung gesetzten angemessenen Frist entweder das Angebot auf Preiserhöhung 
anzunehmen oder vom Reisevertrag entschädigungsfrei zurückzutreten.  

8.6 Der Reiseveranstalter kann dem Kunden auch die Teilnahme an einer anderen Pauschalreise (Ersatzreise) anbieten.  
8.7 Nach Ablauf der vom Reiseveranstalter bestimmten Frist gilt das Angebot zur Preiserhöhung oder sonstigen Vertragsänderung als 

angenommen.  
 

9 Rücktritt durch den Reisenden vor Reisebeginn/Stornogebühren 
9.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von dem Pauschalreisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber dem 

Reiseveranstalter zu erklären. Falls die Reise über einen Reisevermittler gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegenüber 
erklärt werden. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch zumindest in Textform, zu 
erklären. 

9.2 Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert der Reiseveranstalter den Anspruch auf den 
Reisepreis. Stattdessen kann der Reiseveranstalter eine angemessene Entschädigung verlangen, soweit der Rücktritt nicht von ihm zu 
vertreten ist oder am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe keine außergewöhnlichen Umstände auftreten, die die 
Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungort erheblich beeinträchtigen. Umstände sind 
außergewöhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle des Reiseveranstalters unterliegen und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten 
vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden wären.  

9.3 Die Rücktrittsgebühren sind in Ziffer 9.5 pauschaliert. Sie bestimmen sich nach dem Reisepreis, abzüglich des Werts der vom 
Reiseveranstalter ersparten Aufwendungen sowie abzüglich dessen, was der Reiseveranstalter durch anderweitige Verwendung der 
Reiseleistungen erwirbt. Die nachfolgenden Pauschalen berücksichtigen ferner den Zeitraum zwischen der Rücktrittserklärung und 
dem Reisebeginn. Sie sind auf Verlangen des Kunden vom Reiseveranstalter zu begründen. Dem Kunden bleibt darüber hinaus der 
Nachweis vorbehalten, dass die dem Reiseveranstalter zustehenden Gebühren wesentlich geringer seien, als die geforderte 
Entschädigungspauschale. 

9.4 Rücktrittsgebühren sind auch dann zu zahlen, wenn sich ein Reiseteilnehmer nicht rechtzeitig zu den in den Reisedokumenten bekannt 
gegebenen Zeiten am jeweiligen Abflughafen oder Abreiseort einfindet oder wenn die Reise wegen nicht vom Reiseveranstalter zu 
vertretenden Fehlens der Reisedokumente, wie z. B. Reisepass oder notwendige Visa, nicht angetreten werden kann. 

9.5 Der pauschalierte Anspruch auf Rücktrittsgebühren beträgt pro Person bei einem Rücktritt: 
 bis zum 90. Tag vor Reisebeginn 25 % 
 ab dem 89. Tag vor Reisebeginn 40 % 
 ab dem 29. Tag vor Reisebeginn 50 % 
 ab dem 14. Tag vor Reisebeginn 90 % 

bei Eintrittskarten  100 % 
    soweit nicht anders ausgeschrieben und ein Weiterverkauf bis zum Veranstaltungsbeginn nicht möglich sein sollte. 

9.6 Der Reiseveranstalter behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, individuell berechnete Entschädigung zu 
fordern, soweit der Reiseveranstalter nachweist, dass ihm wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale 
entstanden sind. In diesem Fall ist der Reiseveranstalter verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der 
ersparten Aufwendungen und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu belegen. 

9.7 Ist der Reiseveranstalter infolge eines Rücktritts zur teilweisen oder vollständigen Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet, hat er 
unverzüglich zu leisten, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach dem Zugang der Rücktrittserklärung. 

9.8  Das Recht des Kunden, innerhalb einer angemessenen Frist vor Reisebeginn durch Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger einen 
Ersatzteilnehmer zu benennen und zu stellen (siehe Ziffer 10.4), bleibt durch die vorstehenden Bedingungen unberührt. Eine solche 
Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn sie dem Reiseveranstalter nicht später als 7 Tage vor Reisebeginn zugeht. 
 

  



S c h w e t z i n g e r  F e s t s p i e l e “ N e u l a n d “  v o m  1 5 .  –  1 9 . 0 5 . 2 0 1 9        S e i t e  | 4 

 

FIRST REISEBÜRO H. KREUZNER GMBH • Komödienstr. 41 • 50667 Köln 
Tel.: 0221 20 20 10 • Fax: 0221 2020-129  

E-Mail: Koeln3@first-reisebuero.de • www.first-reisebuero.de/koeln3 

10 Umbuchung, Ersatzperson 
10.1 Auf Wunsch des Kunden nimmt der Reiseveranstalter, soweit durchführbar, bis zum 31. Tag vor Reisebeginn bzw. bei Reisen im Sinne 

der Ziffer 9.5.2.1 bis zum 46. Tag vor Reiseantritt eine Abänderung der Bestätigung (Umbuchung) vor. Als Umbuchungen gelten bspw. 
Änderungen des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderung. Dafür wird eine 
gesonderte Gebühr von 50 EUR Person erhoben. Gegenüber Leistungsträgern (bspw. Fluggesellschaften) entstehende Mehrkosten 
werden gesondert berechnet. Der Kunde wird deshalb gebeten, auf die korrekte Schreibweise der Namen der Reiseteilnehmer zu 
achten. 

10.2 Bei einer Änderung der Beförderung, der Unterkunft (außer Änderungen innerhalb der gebuchten Unterkunft) oder des Reisetermins 
wird der Reisepreis für die geänderten Leistungen komplett neu berechnet auf der Basis der dann geltenden Preise und Bedingungen. 
Bei einer Änderung innerhalb der gebuchten Unterkunft (bspw. Änderung der Zimmerkategorie, der Verpflegungsart oder der 
Zimmerbelegung des gebuchten Zimmers) wird der Preis für die geänderten Leistungen anhand der der Buchung bisher 
zugrundeliegenden Preise und Bedingungen neu ermittelt.  

10.3 Änderungen nach den in Ziffer 10.1 genannten Fristen (bspw. bei Flugreisen/Standard-Gebühren ab 30. Tag vor Reiseantritt) sowie 
Änderungen über den Geltungszeitraum der der Buchung zugrunde liegenden Leistungsbeschreibung (Ziffer 2.1) hinaus, können nur 
nach Rücktritt vom Reisevertrag zu den Bedingungen gemäß Ziffer 9.5 bei gleichzeitiger Neuanmeldung vorgenommen werden. Des 
Weiteren können Flugumbuchungen, Änderungen des Reisetermins, des Reiseziels und des Reiseantritts von gesondert 
gekennzeichneten Pauschalreisen, die Linienflug-Sondertarife enthalten, stets nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu den 
Bedingungen gemäß Ziffer 9.5 bei gleichzeitiger Neuanmeldung vorgenommen werden.  

10.4 Innerhalb einer angemessenen Frist vor Reisebeginn kann der Reisende auf einem dauerhaften Datenträger erklären, dass ein Dritter 
(Ersatzperson) in seine Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Die Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn sie dem 
Reiseveranstalter spätestens 7 Tage vor Reisebeginn zugeht.  

10.5 Der Reiseveranstalter kann dem Eintritt des Dritten anstelle des Reisenden widersprechen, wenn der Dritte vertragliche 
Reiseerfordernisse nicht erfüllt.  

10.6 Tritt ein Dritter an die Stelle des angemeldeten Teilnehmers, ist der Reiseveranstalter berechtigt, für die ihm durch die Teilnahme der 
Ersatzperson entstehenden Bearbeitungskosten pauschal 15 EUR zu verlangen. Gegenüber Leistungsträgern (bspw. 
Fluggesellschaften) tatsächlich entstehende Mehrkosten werden gesondert berechnet. Der Reiseveranstalter hat dem Reisenden 
einen Nachweis darüber zu erteilen, in welcher Höhe durch den Eintritt des Dritten Mehrkosten entstanden sind. Dem Reisenden 
bleibt der Nachweis mit dem Eintritt des Dritten nicht entstandener oder wesentlich niedrigerer Kosten unbenommen.  

10.7 Für den Reisepreis und die durch den Eintritt der Ersatzperson entstehenden Kosten haften der Kunde, bzw. der angemeldete 
Teilnehmer und die Ersatzperson als Gesamtschuldner. 
 

11 Reiseversicherungen 
11.1 Der Reiseveranstalter empfiehlt den Abschluss eines umfassenden Reiseversicherungs-Pakets, insbesondere inklusive einer (auch 

jeweils separat zu buchenden) Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei 
Unfall, Krankheit oder Tod. Der Kunde sollte hierzu die besonderen Angebote in den jeweiligen Leistungsbeschreibungen beachten.  

11.2 Einzelheiten zum Versicherungsschutz können vom Kunden über den Reiseveranstalter oder bei Buchung über einen Reisevermittler 
dort erfragt werden. Eine Verpflichtung zur Information oder Beratung über weitere Versicherungsmöglichkeiten, 
Versicherungsumfang, Deckungsschutz und Versicherungsbedingungen von Reiseversicherungen besteht nicht, soweit die Prämie bei 
zeitanteiliger Berechnung auf Jahresbasis einen Betrag von 600 EUR oder die Prämie je Person einen Betrag von 200 EUR nicht 
übersteigen und die Versicherung eine Zusatzleistung zu einer Reisedienstleistung für die Dauer von höchstens 3 Monaten darstellt. 
 

12 Kündigung und Rücktritt durch den Reiseveranstalter 
12.1 Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn die Durchführung der Reise trotz einer 

entsprechenden Abmahnung durch den Reiseveranstalter vom Reisenden nachhaltig gestört wird. Das gleiche gilt, wenn sich ein 
Reisender in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Der Reiseveranstalter 
behält jedoch den Anspruch auf den Reisepreis. Evtl. Mehrkosten für die Rückbeförderung trägt der Störer selbst. Der 
Reiseveranstalter muss sich jedoch den Wert ersparter Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die aus einer 
anderen Verwendung nicht in Anspruch genommener Leistungen erlangt werden einschließlich evtl. Erstattungen durch 
Leistungsträger. 

12.2 Der Reiseveranstalter kann bei Nichterreichen einer in der jeweiligen Leistungsbeschreibung bzw. den vorvertraglichen Informationen 
und in der Bestätigung angegebenen Mindestteilnehmerzahl bis 31 Tage vor Reiseantritt von der Reise zurücktreten (Zugang beim 
Kunden). Der Reiseveranstalter informiert den Kunden selbstverständlich, sofern zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich wird, dass 
die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann. Die Rücktrittserklärung wird dem Kunden unverzüglich zugeleitet. Der Kunde 
erhält den gezahlten Reisepreis dann unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach dem Zugang der 
Rücktrittserklärung zurück. 

 12.3 Der Reiseveranstalter kann vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten, wenn er aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher 
Umstände an der Erfüllung des Vertrags gehindert ist. In diesem Fall hat er den Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis von dem 
Rücktrittsgrund zu erklären. Tritt der Reiseveranstalter vom Vertrag zurück, verliert er den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis. 
 

13 Beistand, Mängelanzeige, Abhilfe, Minderung, Kündigung 
13.1 Der Reiseveranstalter ist nach § 651q BGB verpflichtet, dem Reisenden bei auftretenden Problemen und Schwierigkeiten unverzüglich 

in angemessener Weise durch Bereitstellung geeigneter Informationen Beistand zu gewähren und zu unterstützen. Dies erfolgt 
zumeist durch den Reiseleiter oder die örtlichen Vertreter des Reiseveranstalters, deren Kontaktdaten den Reiseunterlagen 
entnommen werden können. Im Übrigen kann sich der Reisende zur Einforderung von Beistandsleistungen auch direkt an den 
Reiseveranstalter unter den im Abspann zu diesen ARB genannten Kontaktdaten wenden. 

13.2 Wird eine Reiseleistung nicht oder nicht frei von Reisemängeln erbracht, kann der Reisende Abhilfe verlangen. Der Reiseveranstalter 
kann die Abhilfe verweigern, wenn sie  unmöglich ist oder mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. 

13.3 Der Reisende kann eine Minderung des Reisepreises verlangen, falls Reiseleistungen nicht frei von Reisemängeln erbracht worden sind 
und er es nicht schuldhaft unterlassen hat, den Mangel unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern) anzuzeigen. 

13.4 Soweit der Reiseveranstalter infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaffen kann, kann der 
Reisende weder Minderungsansprüche nach § 651m noch Schadensersatzansprüche nach § 651n geltend machen. 
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13.5 Ist eine Pauschalreise durch einen Reisemangel erheblich beeinträchtigt und leistet der Reiseveranstalter innerhalb einer 
angemessenen Frist keine Abhilfe, kann der Reisende den Reisevertrag kündigen. Im eigenen Interesse des Reisenden und aus 
Beweissicherungsgründen wird Textform empfohlen. Der Bestimmung einer Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe 
vom Reiseveranstalter verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe notwendig ist. 

13.6 Wird der Vertrag danach aufgehoben, behält der Reisende, sofern der Vertrag die Beförderung umfasste, den Anspruch auf 
Rückbeförderung. Er schuldet dem Reiseveranstalter nur den auf die in Anspruch genommenen bzw. zur Beendigung der Pauschalreise 
noch zu erbringenden Leistungen entfallenden Teil des Reisepreises. 
 

14 Schadensersatz, Haftungsbeschränkungen 
14.1 Bei Vorliegen eines Reisemangels kann der Reisende unbeschadet der Herabsetzung des Reisepreises (Minderung) oder der Kündigung 

Schadenersatz verlangen, es sei denn, der Reisemangel ist von dem Reisenden verschuldet, ist von einem Dritten verschuldet, der 
weder Leistungserbringer ist noch in anderer Weise an der Erbringung der von dem Pauschalreisevertrag umfassten Reiseleistungen 
beteiligt ist und für den Reiseveranstalter nicht vorhersehbar oder nicht vermeidbar war oder durch unvermeidbare, 
außergewöhnliche Umstände verursacht wurde. Der Reisende kann auch eine angemessene Entschädigung in Geld wegen nutzlos 
aufgewandter Urlaubszeit verlangen, wenn die Reise vereitelt oder erheblich beeinträchtigt wird. 

14.2 Die Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein 
Schaden des Reisenden nicht schuldhaft herbeigeführt wird. 

14.3 Für alle gegen den Reiseveranstalter gerichteten Schadenersatzansprüche aus unerlaubter Handlung (deliktische 
Schadensersatzansprüche), die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist die Haftung für Sachschäden auf die Höhe des 
dreifachen Reisepreises beschränkt. 

 Diese Haftungshöchstsummen gelten jeweils je Reisenden und Reise. Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche nach dem 
Montrealer Abkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben von der Beschränkung unberührt. 

14.4 Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als 
Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z. B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, 
Beförderungsleistungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen ausdrücklich und unter Angabe 
des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für den Reisenden erkennbar nicht 
Bestandteil der Pauschalreise sind.  

14.5 Ein Schadensersatzanspruch gegen den Reiseveranstalter ist insoweit beschränkt oder ausgeschlossen, als aufgrund internationaler 
Übereinkommen oder auf solchen beruhender gesetzlicher Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden 
Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf Schadensersatz gegen den Leistungsträger nur unter bestimmten Voraussetzungen 
oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist. 

14.6 Die Beteiligung an Sport- und anderen Ferienaktivitäten hat der Reisende selbst zu verantworten. Sportanlagen, Geräte und Fahrzeuge 
sollte der Reisende vor Inanspruchnahme überprüfen. Für Unfälle, die bei Sportveranstaltungen und anderen Ferienaktivitäten 
auftreten, haftet der Reiseveranstalter nur, wenn ihn ein Verschulden trifft. Der Reiseveranstalter empfiehlt den Abschluss einer 
Unfallversicherung. 

14.7 Soweit die Reiseunterlagen eine Bahnfahrkarte wie bspw. Rail & Fly oder RIT der Deutschen Bahn enthalten, erfolgt die Beförderung 
auf der Grundlage der Bedingungen des jeweiligen Beförderungsunternehmens, die auf Wunsch zugänglich gemacht werden. Die 
Rechte und Pflichten des Reiseveranstalters und der Reisenden nach dem Reisevertragsrecht und diesen Reisebedingungen werden 
durch die Bedingungen des jeweiligen Beförderungsunternehmens nicht eingeschränkt. 

14.8 Jeder Reisende ist für seine rechtzeitige Anreise zum Abflughafen bzw. Schiffsanleger selbst verantwortlich, es sei denn, eine 
Verspätung beruht auf einer schuldhaften Pflichtverletzung des Reiseveranstalters. 

14.9 Jeder Reisende ist verpflichtet, bei Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen daran mitzuwirken, etwaige 
Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. 

14.10 Sollte der Reisende wider Erwarten Grund zur Beanstandung haben, ist diese an Ort und Stelle unverzüglich der Reiseleitung des 
Reiseveranstalters im Sinne der Ziffer 13.1 bzw. dem Ansprechpartner im Sinne der Ziffer 13.1 mitzuteilen und Abhilfe zu verlangen. 
Ist die Reiseleitung bzw. der zuständige Ansprechpartner nicht erreichbar, hat sich der Reisende an den Leistungsträger (bspw. 
Transfer-Unternehmen, Hotelier, Schiffsleitung), den Reiseveranstalter unter den im Abspann zu diesen ARB aufgeführten 
Kontaktdaten, bzw. an dessen örtliche Vertretung oder den Reisevermittler zu wenden. Die notwendigen Telefon- und 
Telefaxnummern sowie E-Mail-Adressen findet der Kunde auch in seinen Reiseunterlagen. 

14.11 Schäden oder Zustellungsverzögerungen von Reisegepäck und Gütern bei Flugreisen empfiehlt der Reiseveranstalter dringend 
unverzüglich an Ort und Stelle, spätestens jedoch binnen 7 Tagen nach Entdeckung des Schadens bei Reisegepäck, bei Gütern binnen 
14 Tagen seit der Annahme, im Falle einer Verspätung spätestens 21 Tage, nachdem das Gepäck oder die Güter dem Reisenden zur 
Verfügung gestellt worden sind, mittels Schadensanzeige (P.I.R.) der zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. Fluggesellschaften 
lehnen in der Regel Erstattungen ab, wenn die Schadenanzeige nicht ausgefüllt worden ist. 

14.12 Im Übrigen sind der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck der Reiseleitung oder der örtlichen Vertretung des 
Reiseveranstalters anzuzeigen. 

14.13 Reiseleiter und örtliche Vertretung sind nicht berechtigt, Ansprüche für den Reiseveranstalter anzuerkennen.  
 

15 Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsbestimmungen 
15.1 Der Reiseveranstalter wird den Kunden / Reisenden über allgemeine Pass- und Visumserfordernisse sowie gesundheitspolizeiliche 

Formalitäten des Bestimmungslandes einschließlich der ungefähren Fristen zur Erlangung erforderlicher Visa vor Vertragsschluss sowie 
ggf. bis zum Reiseantritt über eventuelle Änderungen unterrichten.   

15.2 Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften selbst verantwortlich. Alle Nachteile, 
insbesondere die Zahlung von Rücktrittskosten, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu seinen Lasten, 
ausgenommen wenn sie durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation des Reiseveranstalters bedingt sind. 

15.3 Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische 
Vertretung, wenn Sie ihn mit der Besorgung beauftragt haben, es sei denn, dass die Verzögerung von dem Reiseveranstalter zu 
vertreten ist. Zur Erlangung von Visa etc. bei den zuständigen Stellen ist mit einem ungefähren Zeitraum von etwa 8 Wochen zu 
rechnen. 

15.4 Der Kunde kann den vorvertraglichen Informationen entnehmen, ob für seine Reise ein Reisepass erforderlich ist oder der 
Personalausweis genügt. Der Kunde hat darauf zu achten, dass sein Reisepass oder sein Personalausweis für die Reise eine 
ausreichende Gültigkeitsdauer besitzt. Kinder benötigen eigene Reisedokumente. 
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15.5 Zoll- und Devisenvorschriften werden in verschiedenen Ländern sehr streng gehandhabt. Der Reisende sollte sich deshalb genau 
hierüber informieren und die Vorschriften unbedingt beachten. 

15.6 Von verschiedenen Staaten werden bestimmte Impfzeugnisse verlangt, die nicht jünger als 8 Tage und nicht älter als 3 Jahre (Pocken) 
bzw. 10 Jahre (Gelbfieber) sein dürfen. Derartige Impfzeugnisse sind auch deutschen Behörden vorzuweisen, sofern der Reisende aus 
bestimmten Ländern (z. B. Afrika, Vorderer Orient) zurückkehrt. Entsprechende Hinweise sind den vorvertraglichen Informationen zu 
entnehmen. Der Kunde sollte sich hierzu erforderlichenfalls mit Fragen zu Einzelheiten an den Reiseveranstalter oder bei Buchung 
über einen Reisevermittler an diesen wenden. 

15.7 Reisehinweise des Auswärtigen Amtes erhält der Kunde im Internet unter „www.auswaertiges-amt.de“ sowie unter der 
Telefonnummer (030) 5000-2000. 
 

16 Datenschutz 
 Die personenbezogenen Daten, die der Kunde dem Reiseveranstalter zur Verfügung stellt, werden elektronisch verarbeitet und 

genutzt, soweit sie zur Vertragsdurchführung erforderlich sind. Alle personenbezogenen Daten der Reisenden werden nach deutschen 
und europäischen Datenschutzrecht bearbeitet. Weitere Informationen zum Umgang mit jenen Daten findet der Kunde in den im 
Internet veröffentlichten Hinweisen des Reiseveranstalters zum Datenschutz und zur Datenverarbeitung (Datenschutzerklärung). 
 

17 Verbraucherstreitbeilegung, ODR-Plattform und Abtretung  
17.1 Der Reiseveranstalter unterwirft sich nicht einer alternativen Streitschlichtung nach Maßgabe des 

Verbraucherstreitschlichtungsgesetzes und ist hierzu auch gesetzlich nicht verpflichtet. 
17.2 Die Europäische Kommission bietet eine Onlineplattform zur Streitbeilegung bei Online-Vertragsabschlüssen unter der URL 

www.ec.europa.eu/consumers/odr an. Die Kontaktdaten der offiziellen Streitbeilegungsstelle können vom Kunden unter 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show abgerufen werden. 

17.3 Die Abtretung von Ansprüchen gegen den Reiseveranstalter ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht unter mitreisenden Familienangehörigen 
oder Mitreisenden einer gemeinsam angemeldeten Gruppe. 
 

18 Evtl. Unwirksamkeit 
 Sollte eine Bestimmung dieser Reisebedingungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen 

Bestimmungen und des gesamten Reisevertrages nicht berührt. 
 

Diese Reisebedingungen gelten für den 

Reiseveranstalter: Reisebüro H. Kreuzner GmbH (FIRST REISEBÜRO) 

Geschäftsführer: Hans Kreuzner / Barbara Streit 

 Komödienstr. 41 

   50667 Köln  

Telefon: +49 221 20201 -0 

Telefax: +49 221 20201 -29 

E-Mail: koeln3@first-reisebuero.de 

Handelsregister:  Köln, HRB 12955 

 

Stand: Juli 2018 

 

http://www.ec.europa.eu/consumers/odr
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show


Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 

2015/2302. 

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen Reisebüro H. Kreuzner GmbH 

trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. 

Zudem verfügt das Unternehmen Reisebüro H. Kreuzner GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung 

Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner 

Insolvenz. 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 

• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des 

Pauschalreisevertrags. Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag 

inbegriffenen Reiseleistungen. 

• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem 

Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 

• Die Reisenden können die Pauschalreise - innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen 

Kosten - auf eine andere Person übertragen. 

• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen 

und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. 

Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich 

ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn 

die entsprechenden Kosten sich verringern. 

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung 

aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert 

wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, 

haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung. 

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer 

Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme 

bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren 

Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt 

werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne 

Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht Kündigung), 

wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die 

• Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 

Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht 

ordnungsgemäß erbracht werden. 

• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 

• Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder in einigen Mitgliedstaaten des Reisevermittlers werden Zahlungen 

zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der 

Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden 

gewährleistet Reisebüro H. Kreuzner GmbH hat eine Insolvenzabsicherung mit R + V Allgemeine Versicherung AG 

Niederlassung Deutschland abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung oder gegebenenfalls die zuständige 

Behörde 

R + V Allgemeine Versicherung AG Niederlassung Deutschland 

Raiffeisenplatz 1 

DE 65189 Wiesbaden 

Telefon: 0611 / 533 5859 und Telefax: 0611 / 533 4500)  

kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von Reisebüro H. Kreuzner GmbH verweigert werden. 

 

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist: 

www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de 

http://www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de/

